
Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Allgemein
1.1 Allen Verkäufen unserer Maschinen (einschließlich 
Zubehör und Ersatzteile) liegen auch in Zukunft aus-
schließlich die nachstehenden Bedingungen zugrunde; 
entgegenstehende oder abweichende Einkaufsbe-
dingungen des Käufers gelten nicht, es sei denn, wir 
hätten im Einzelfall zugestimmt.

1.2 Die etwaige Rechtsunwirksamkeit einzelner Klau-
seln berührt die Gültigkeit der übrigen Klauseln nicht.

2. Kaufvertrag
2.1 Jeder Kaufvertrag wird erst nach der schriftlichen 
Auftragsbestätigung rechtsverbindlich.

2.2 Änderungen oder Ergänzungen desselben bedür-
fen der Schriftform.

3. Lieferung 
3.1 Der genannte Liefertermin bezeichnet das vor-
aussichtliche Lieferdatum, um dessen Einhaltung wir 
bemüht sein werden.

3.2 Im Falle verspäteter Selbstbelieferung durch un-
seren Lieferanten wird der Liefertermin entsprechend 
verlängert.

3.3 Sofern wir oder unsere Erfüllungsgehilfen schuld-
haft eine Lieferterminüberschreitung verursachen, sind 
die Schadensersatzansprüche des Käufers auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.

3.4 Falls der Käufer seinen (Zahlungs-) Verpflichtun-
gen nicht nachkommt, sind wir berechtigt, ausstehen-
de Lieferungen zurückzuhalten.

4. Gefahrenübergang
4.1 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, erfolgt die Lieferung „ab Werk des 
Herstellers“.

4.2 Der Abschluss einer Transportversicherung auf 
Kosten des Käufers ist gesondert zu vereinbaren.

5. Zahlungen
5.1 Der vereinbarte Kaufpreis gilt zzgl. der jeweils 
gültigen Mehrwertsteuer.

5.2 Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungster-
mine hat der Käufer Zinsen in Höhe von 8 Prozent-
punkten über dem Basiszinssatz zu bezahlen. 

5.3 Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

5.4 Falls staatliche Maßnahmen nach dem Datum der 
Auftragsbestätigung in Kraft treten und zu Preiserhö-
hungen führen, hat diese der Käufer zu tragen.

6. Mängelhaftung
6.1 Der Käufer hat die Maschine bei Erhalt unverzüglich 
zu prüfen und etwaige erkennbare Mängel spätestens 

innerhalb von 10 Werktagen schriftlich mitzuteilen, 
anderenfalls gilt die Maschine als genehmigt.

6.2 Im Falle eines Mangels ist der Käufer berechtigt, 
sofern er seinen (Zahlungs-) Verpflichtungen nachge-
kommen ist, Nacherfüllung in Form einer Mängelbesei-
tigung zu fordern; in diesem Falle sind wir verpflichtet, 
alle zum Zwecke der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Kosten zu tragen.

6.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer 
nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung 
geltend zu machen.

6.4 Sofern wir oder unsere Erfüllungsgehilfen schuld-
haft Schäden verursachen oder eine wesentliche 
Vertragspflicht verletzen, sind die Schadenersatzan-
sprüche des Käufers auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

6.5 Unsere Haftung wegen schuldhafter Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt 
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz.

6.6 Darüber hinaus ist unsere Haftung ausgeschlos-
sen. Dies gilt auch im Hinblick auf öffentliche Äußerun-
gen des Herstellers über die Maschine.

6.7 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 
12 Monate, gerechnet ab protokollierter Inbetrieb-
nahme unbeschadet etwaiger noch zu behebender 
Mängel. Sollte eine längere Verjährungsfrist verein-
bart werden, die sich jedoch bei Überschreiten einer 
bestimmten Betriebsstundenzahl verkürzt, so ist für 
deren Berechnung die Messung des Betriebsstun-
denzählers (CHM) der Maschine maßgebend. Eine 
etwaige Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseiti-
gung einschließlich der Lieferung neuer Teile lässt die 
Verjährungsfrist unverändert.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1 Die Maschinen stehen unter unserem Eigentums-
vorbehalt bis zur vollständigen Bezahlung des Kauf-
preises sowie aller sonstigen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung. 

7.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, die Maschinen ohne 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung weiterzu-
verkaufen. Wir werden diese Zustimmung nicht versa-
gen, sofern eine Vereinbarung über die Zahlung/Siche-
rung unseres restlichen Kaufpreises getroffen wird.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
8.1 Es gilt deutsches Recht; die Geltung des Un-Kauf-
rechts ist ausgeschlossen.

8.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand, ist Wuppertal.


